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Gewährleistung des Ver-
käufers für die Mängel eines Hauses
Dr. Peter Burkhalter und Dr. Boris Grell sind Rechtsanwälte bei Hodler & Emmenegger in Bern und Zürich (www.swisslawyersgroup.ch)

Sachverhalt
Das Ehepaar A schloss mit dem Ehepaar B 
am 8. Juni 2001 einen öffentlich beurkunde-
ten Kaufvertrag ab über eine Liegenschaft 
samt darauf stehendem Haus. Der Kaufpreis 
betrug CHF 450 000. Im Juli 2001 nahmen die 
neuen Eigentümer die Liegenschaft in Besitz 
und liessen im September 2001 den Eigen-
tumsübergang im Grundbuch eintragen. Be-
reits Mitte Juli 2001 wurde im Gebäude  
eindringendes Wasser entdeckt. Die Käufer 
informierten daraufhin unmittelbar die Ver-
käufer, worauf ein Spezialist zur genaueren 
Abklärung beigezogen wurde. Dieser stellte 
Rissschäden in der Dachwölbung und im 
oberen Teil des Kamins fest und nahm eine 
kostenlose Reparatur der lecken Stellen vor. 
Der Spezialist teilte den anwesenden Par-
teien weiter mit, dass die Dachverkleidung 
auch anderswo zerrissen sein könnte. Im 
Mai 2002 wurde wiederum festgestellt, dass 
aufgrund einer undichten Stelle der Dachab-
dichtung Wasser ins Haus eindrang. Die Käu-
fer machten in der Folge gegenüber den Ver-
käufern Mängel an der Kaufsache geltend 
und verlangten eine Reduktion des Kauf-
preises um CHF 10 000. Die Gerichte erster 
und zweiter Instanz hiessen die Mängelrüge 
gut. Daraufhin gelangten die Verkäufer ans 
Bundesgericht.

Gesetzliche Grundlagen der 
Sachmängel-Haftung
Beim Kauf einer Sache haftet der Verkäufer 
dem Käufer sowohl für zugesicherte Eigen-
schaften als auch dafür, dass die Sache kei-
ne körperliche Mängel hat, die ihren Wert 
oder ihre Tauglichkeit zum vorausgesetzten 
Gebrauch aufheben oder erheblich mindern. 

Liegt ein solcher Gewährleistungsfall vor, 
haftet der Verkäufer nach Art. 201 Abs. 1 OR 
wegen Mängel der Kaufsache aber nur, wenn 
er die Beschaffenheit der empfangenen 
Kaufsache «nach dem üblichen Geschäfts-
gange tunlich» geprüft und dem Verkäufer 
allfällige Mängel «sofort» anzeigt. Versäumt 
dies der Käufer, gilt die gekaufte Sache als 
genehmigt, soweit es sich nicht um einen 
Mangel handelt, der bei der übungsgemäs-
sen Untersuchung nicht erkennbar war. Sol-
che erst später entdeckte Mängel muss der 
Käufer «sofort nach deren Entdeckung» dem 
Verkäufer anzeigen; andernfalls gilt die Ge-
nehmigung auch bezüglich dieser Mängel 
als genehmigt (Art. 201 Abs. 2 und 3 OR). 
Gleichwohl haftet der Verkäufer nach Art. 
200 OR nicht für Mängel, die der Käufer «zur 
Zeit des Kaufes» gekannt hat (Abs. 1) oder 
für Mängel, die der Käufer bei Anwendung 
gewöhnlicher Sorgfalt hätte kennen sollen 
und deren Nichtvorhandensein der Verkäu-
fer nicht zugesichert hat (Abs. 2). Zudem ver-
jähren Klagen auf Gewährleistung wegen 
Mängel eines Gebäudes nach Art. 219 Abs. 3 
OR mit Ablauf von fünf Jahren vom Erwerb 
des Eigentums an gerechnet.

Erwägungen des Bundesgerichts
Zunächst prüfte das Bundesgericht1, ob es 
sich beim undichten Dach um einen Sach-
mangel nach Art. 197 ff. OR handelt, wobei 
diese Bestimmungen über die Verweisungs-
norm von Art. 221 OR auch beim Grund-
stückkauf zur Anwendung kommen. 

Das Bundesgericht bestätigte zunächst die 
unteren Gerichtsinstanzen darin, dass eine 
undichte Dachverkleidung einen (versteck-
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ten) Sachmangel darstellt, zumal einem un-
dichten Dach Qualitätsmerkmale fehlten, die 
nach Treu und Glauben von einem Dach er-
wartet werden dürfen. Zudem verneinte das 
Bundesgericht einen Ausschluss der Haftung 
der Verkäufer nach Art. 200 OR, da es für den 
Zeitpunkt der Kenntnis des Mangels auf den 
Abschluss des Kaufvertrags (vorliegend im 
Juni 2001) und nicht auf den Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs (vorliegend im Sep-
tember 2001) ankomme. Bedeutend kri-
tischer als die kantonalen Instanzen wür-
digte das Bundesgericht jedoch den für die 
Mängelrüge relevanten Zeitpunkt der recht-
zeitigen Anzeige des Mangels. Zur genauen 
Bestimmung zog das Bundesgericht die ver-
bindlichen Sachverhaltsfeststellungen der 
kantonalen Gerichtsinstanzen hinzu.

Die Beweislast, dass die Mängelrüge gegen-
über dem Verkäufer rechtzeitig nach Art. 
201 OR erhoben wurde, liegt beim Käufer. 
Dabei gab das Bundesgericht zu bedenken, 
dass bei einem wie vorliegend versteckten 
Mangel, der sich erst nach und nach mani-
festiert, das Zeitfenster für eine rechtzei-
tige, gültige Mängelrüge schwieriger zu be-
stimmen ist. Darum muss nach Ansicht des 
Bundesgerichts die Mängelrüge nicht be-
reits beim Auftauchen erster Anzeichen er-
folgen, sondern erst dann, wenn der Käufer 
deren Wichtigkeit und Tragweite nach Treu 
und Glauben abschätzen kann. Ebenso sind 
nach der Meinung des Bundesgerichts Käu-
fer gemeinhin nicht verpflichtet, vor der 
Vertragsunterzeichnung einen Fachmann 
zur Inspektion des zu kaufenden Gebäudes 
beizuziehen. Vorliegend nahmen die Käufer 
das Gebäude zu einem Zeitpunkt in Besitz, 
als die Käufer zwar nur die ersten Anzei-
chen eindringenden Wassers feststellen 
konnten, sie jedoch vom zugezogenen Ex-
perten bereits damals darüber unterrichtet 
wurden, dass die Dachverkleidung «auch 
anderswo zerrissen sein könnte». Damit 
hätten die Käufer nach Auffassung des Bun-
desgerichts nach Treu und Glauben gleich-
wohl schon zu diesem Zeitpunkt das Aus-
mass der Mängel des Gebäudedachs erken-
nen müssen. Deshalb erachtete das 
Bundesgericht die im Mai 2002 erfolgte 
Mängelrüge, als erneut Wasser ins Gebäude 
eindrang, als verspätet.
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Das Bundesgericht wies den Fall an das kan-
tonale Gericht zurück und beauftragte dieses 
genauer zu prüfen, ob die Verkäufer bereits 
vor dem Verkauf Kenntnis von der mangel-
haften Dachverkleidung hatten und die Käu-
fer darüber absichtlich täuschten. Denn der 
damals beigezogene Spezialist sagte im kan-
tonalen Gerichtsverfahren zudem aus, dass 
er bereits im Mai 2001, also kurze Zeit vor 
der Unterzeichnung des Kaufvertrags, ein 
vergleichbares Eindringen von Wasser über 
das Dach des besagten Gebäudes beheben 
musste. Diese zusätzlichen Abklärungen 
sind deshalb zentral, weil sich die Verkäufer 
bei einer absichtlichen Täuschung der Käu-
fer nach Art. 203 OR nicht auf die erst ver-
spätet erfolgte Mängelrüge berufen können 
und trotz der Verspätung für die festgestell-
ten Sachmängel grundsätzlich haften.

Zusammenfassung und Empfehlungen
Die Voraussetzungen der Gewährleistungs-
haftung des Verkäufers wegen einer mangel-
haften Sache sind streng und deren Geltend-
machung an kurze Fristen gebunden. Wird 
die Kaufsache vom Käufer nicht nach dem 
üblichen Geschäftsgang tunlich geprüft und 
festgestellte Mängel nicht sofort gegenüber 
dem Verkäufer angezeigt, gilt die Kaufsache 
– vorbehaltlich der absichtlichen Täuschung 
durch den Verkäufer – trotz der Mängel als 
genehmigt. Um das Risiko des Verlusts der 
Gewährleistungsansprüche zu minimieren, 
empfiehlt es sich daher, auch den ersten An-
zeichen eines möglichen Mangels die nötige 
Beachtung zu schenken, den Verkäufer dar-
über umgehend schriftlich zu informieren 
und für die Mängel Gewährleistung verlan-
gen oder die Annahme der Kaufsache ver-
weigern. Aus der Sicht des Käufers wieder-
um empfiehlt es sich, nach Art. 199 OR mit 
dem Verkäufer eine Vereinbarung über die 
Aufhebung oder Beschränkung der Gewährs-
pflicht zu vereinbaren. Eine solche Vereinba-
rung ist jedoch wiederum ungültig, wenn der 
Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel 
arglistig verschwiegen hat.

1 Der hier auszugsweise besprochene Entscheid 
des Bundesgerichts vom 11. Januar 2005 wurde in 
der amtlichen Sammlung publiziert (BGE 131 III 
145) und kann unter www.bger.ch heruntergela-
den werden.
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